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Vorsteuerabzug bei Elektro-PKWs 
Bei überwiegend betrieblich verwendeten Elektro-PKWs 
steht der Vorsteuerabzug bei Anschaffungskosten bis zu EUR 
40.000 brutto in voller Höhe und zwischen EUR 40.000 und 
EUR 80.000 aliquot zu. Über EUR 80.000 brutto besteht kein 
Anspruch mehr.  
Hinweis: Ertragsteuerlich gilt die Luxustangente (Grenze: 
EUR 40.000 brutto) sowie eine Nutzungsdauer von 8 Jahren.

SVS – Versteinerung bei Pensionsantritt

Für die Höhe der SVS-Beiträge gilt bis zum Vorliegen eines Steuer-
bescheides für das jeweilige Jahr eine vorläufi ge Beitragsgrundlage 
(BGL). Liegt zum Pensionsstichtag kein Steuerbescheid vor (für 
ein oder mehrere Jahre), gelten die vorläufi gen BGL als endgültig 
(versteinert). Es entfällt die Nachbemessung und somit die Aus-
wirkung auf die Beitragszahlungen und die Pensionsbemessung. 
Tipp: Rechtzeitig vor Pensionsantritt können mit Anträgen 
auf Herabsetzung/Erhöhung der BGL sowie strategischer 
Abgabe der Steuererklärung die Beiträge sowie die Pension 
entsprechend optimiert werden. 

Hauptwohnsitzbefreiung bei 
betrieblicher Nutzung?
Grundsätzlich unterliegen Gewinne aus der Veräußerung priva-
ter Eigenheime/Eigentumswohnungen der Immobilienertrag-
steuer (Immo-ESt), es sei denn, es handelt sich dabei zB um den 
Hauptwohnsitz des Steuerpfl ichtigen. Dafür müssen mindestens 
zwei Drittel der Gesamtnutzfl äche zu Wohnzwecken dienen.
Achtung: Wird ein Eigenheim zwischen 20 % und 33 % auch zB 
als Praxis oder Betrieb verwendet, fällt bei Verkauf für den be-
trieblich genutzten Teil Immo-ESt an (gilt auch für Vermietungen 
und Arbeitszimmer).  Bei Überschreiten der 33 %-Grenze ent-
fällt die Befreiung für das gesamte Eigenheim.

Homeoffi ce-Gesetz
Dieses regelt im Wesentlichen, dass der Dienstgeber (DG) 
verpfl ichtet ist, dem Dienstnehmer (DN) die nötigen digitalen
Arbeitsmittel zur Verfügung zu stellen (kein steuerpfl ichtiger 
Sachbezug). Die Homeoffi ce-Pauschale des DG für Mehrkos-
ten im Homeoffi ce ist bis zu EUR 300 jährlich (EUR 3 pro 
Tag/max 100 Tage) abgabenfrei. Zahlt der DG weniger, kann 
der DN die Differenz als Werbungskosten und zusätzlich bis 
zu EUR 300 pro Jahr für die Anschaffung von ergonomisch 
geeignetem Mobiliar geltend machen (bei mindestens 26 
Homeoffi ce-Tagen im Jahr). Für 2020 ist dies bis zu EUR 150 
möglich (auch nachträglich), für 2021 bleiben in diesem Fall bis 
zu EUR 150 absetzbar. 
Aufgepasst: Es besteht eine Aufzeichnungspfl icht für Home-
offi ce-Tage. Weiters muss eine schriftliche Vereinbarung zwi-
schen DG und DN vorliegen.

Aufgepasst!
Für eine umsatzsteuerlich korrekte Behandlung ist 
bei der Weiterverrechnung von Kosten zwischen 
durchlaufenden Posten (in fremdem Namen/auf 

fremde Rechnung verausgabt zB Gerichtsgebühren) 
und Nebenleistungen (im eigenen Namen bezogen 

und an den Kunden weiterverrechnet 
wie zB Reisekosten, Porto) 

zu unterscheiden.

ZU ALLEN PUNKTEN BERATEN WIR 
SIE GERNE PERSÖNLICH!

Dieser Newsletter dient zur allgemeinen Information (Rechtslage zum 1.6.2021) und ersetzt keine steuerliche Beratung im Einzelfall. Aus diesem Grund ist jegliche Haftung ausgeschlossen. 

Achtung!
Bei Inanspruchnahme von 

bestimmten Covid-Förderungen
sind zusätzliche Entnahme-/Gewinnaus-
schüttungsbeschränkungen zu beachten, 

ansonsten  uU Entfall der Förderzusage, 
Rückforderung des Förderungsbetrags 
sowie strafrechtliche Konsequenzen 

möglich.

Wir wünschen 
Ihnen einen schönen 

und erholsamen 
Sommer! 
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